
Build with Confidence.

Die Holcim liefert verlässlich

Gesamtlösungen für Versorgung, 
Verwertung und Transport



Winterthur

Pfäffikon

Hinwil

Uster

Meilen

Horgen

Zürich

Dietikon

Affoltern

Andelfingen

Bülach

Dielsdorf

Wir unterstützen Sie bei der Konzeption 
und Umsetzung, damit Sie die erforder-
lichen Vorgaben im Zusammenhang mit 
der Bahntransportpflicht entsprechend 
einhalten können. Sprechen Sie uns an,  
wir sind gerne für Sie da.

Christian Gubler 
+41 79 592 69 45 
christian.gubler@holcim.com

Johannes Indlekofer 
+41 79 287 56 18 
johannes.indlekofer@holcim.com

Bezirke mit Pflicht zum 
Bahntransport

Bezirke ohne Pflicht zum 
Bahntransport

Gemeinden mit Pflicht zum 
Bahntransport (Bassersdorf, 
Dietlikon, Kloten, Nürens-
dorf, Opfikon, Regensdorf, 
Rümlang, Wallisellen)

Das Bedürfnis einer Baustelle kann vielfältig sein. Die 
Holcim unterstützt in der Erarbeitung von Konzepten in der 
Versorgung, der Verwertung sowie im Transport und bietet 
die Gesamtlösung für ihr Projekt in diesen Bereichen an. 

Versorgung und Verwertung
• Versorgung mit mineralischen Baustoffen: Beton, RC-Kies, 

Primärkies

• Verwertung von (verschmutztem und unverschmutztem) 
Aushub und mineralischen Bauabfällen mit entsprechen-
den Verwertungs- und Entsorgungsmöglichkeiten

Transport
• Die Holcim ist mit ihrem Standort  Hüntwangen optimal 

bahnerschlossen und kann nicht nur Primärkies per Bahn 
liefern, sondern gleichzeitig auch verschmutzten und  
unverschmutzten Aushub per Bahn annehmen bzw. 
umschlagen.

• Seit dem 1. Juli 2021 besteht im Grossteil des Kan-
tons Zürich eine sogenannte Bahntransportpflicht 
(Modal Split) für Aushub und Gesteinskörnungen 
bei Grossbaustellen in den folgenden Gebieten:  
Bezirke Affoltern, Dietikon, Hinwil, Horgen, Meilen, 
Pfäffikon, Uster, Winterthur und Zürich und Ge-
meinden Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Nürens-
dorf, Opfikon, Regensdorf, Rümlang und Wallisel-
len. Ausschlaggebend für diese Transportpflicht ist 
die Menge von abzuführendem Aushub. 

• Ist in den genannten Gebieten mehr als 25 000 m3 
fester Aushub abzutransportieren, so sind 80 % 
dieses Aushubs sowie 60 % der vor Ort benötigten 
Gesteinskörnungen per Bahn an- bzw. abzutrans-
portieren. Die Genehmigung des Transportkonzep-
tes ist Voraussetzung für die Baufreigabe durch das 
AWEL.

• Sind notwendige Bahntransporte nicht erfüllt, ist 
durch die zuständige Direktion eine Ersatzabgabe 
von CHF 30.– pro Tonne Aushub festgelegt.


